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Erstes Kapitel

Einleitung

A. Thematische Hinführung

I. Einführung

Das unionsrechtliche Freizügigkeitsrecht gemäß Art.  21 AEUV eröffnet jedem 
Unionsbürger, verschiedene Facetten seines Lebens individuell auszugestalten. 
Die Begründung eines Wohnsitzes, die Ausübung eines Berufes, die Gründung 
einer Familie oder der Aufbau und die Anlegung von Vermögen können grund-
sätzlich in jedem Mitgliedstaat der EU unternommen werden.1 Von diesem Recht 
machen derzeit etwa 12 Millionen EU-Bürger Gebrauch.2 Ein Umzug in einen 
anderen Mitgliedstaat bedeutet derweil nicht zwingend die vollständige Konzen-
tration der Lebensweise auf den Zuzugstaat und die Abwendung vom Wegzug-
staat. Ein Teil des Vermögens kann weiterhin im früheren Mitgliedstaat belegen 
sein – ferner ist auch nicht ausgeschlossen, dass Vermögen in anderen Mitglied-
staaten oder gar Drittstaaten existiert; oder die übrige (intakte) Familie verbleibt 
im früheren Mitgliedstaat, zu der der weggezogene Unionsbürger nach wie vor 
eine sehr enge persönliche Beziehung hat.

Die Ausübung des Freizügigkeitsrechts steht gleichsam in Wechselwirkung 
zum Lebensende. In dem Tod setzt sich die Freizügigkeit regelmäßig dergestalt 
fort, als der Nachlass des Erblassers den persönlichen und vermögensbezogenen 
Lebensweg widerzuspiegeln vermag: Der Erblasser, der zeit seines Lebens reise-
lustig war und sich hier und dort in der EU stets für wenige Jahre niederließ, 
hinterlässt womöglich ein Vermögen, das in nicht wenigen Mitgliedstaaten ver-
streut ist.

Nach dem Erbfall stellt sich für die Rechtsnachfolger des Erblassers und sons-
tige Berechtigte am Nachlass die Frage nach der Abwicklung des Nachlasses, für 
die jeder Mitgliedstaat im nationalen Erb- und Erbverfahrensrecht eigene Regeln 
aufstellt. Die Nachlassabwicklung kann von einfacher Natur – wenn der Nach-
lass etwa überschaubar ist und es nicht viel abzuwickeln gibt – oder komplex 

1 Vgl. Calliess/Ruffert/Kluth, Art.  21 AEUV Rn.  4 sowie Calliess/Ruffert/Brechmann, 
Art.  45 AEUV Rn.  1.

2 Laukemann, in: Hess/Bergström/Storskrubb, EU civil justice, 2016, 161.
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sein. Komplex ist sie dann regelmäßig, wenn der Erbfall grenzüberschreitende 
Bezüge hat, d.h. der Erblasser z.B. Vermögen im Ausland besaß oder im Ausland 
verstorben ist, wo er auch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.3 Rechtliche 
Relevanz entsteht dann in Bezug auf das auf die Rechtsnachfolge von Todes 
wegen anwendbare Recht, während praktische Relevanz sich darin offenbart, 
dass der Zugriff auf den Nachlass vor nicht unerheblichen faktischen Hürden 
stehen kann, namentlich wenn der Aufenthaltsort der Erben und der Ort des 
Nachlassvermögens weit auseinanderliegen. Ein Alleinerbe, der in Finnland lebt, 
scheut vermutlich die Mühen, die von ihm abverlangt werden, wenn eine in Por-
tugal belegene Immobilie in den Nachlass fällt. Ein Transport wie bei bewegli-
chen Nachlassgegenständen an den Aufenthaltsort des Erben ist nicht möglich. 
Eine persönliche Begutachtung der Immobilie durch den Erben ist zwar nicht 
erforderlich, wenn etwa ein Immobilienmakler mit dem Verkauf der Immobilie 
beauftragt wird und es dem Erben lediglich auf den Erlös aus dem Verkauf an-
kommt. Doch wird der Erbe vor Ort erscheinen, wenn er das Mobiliar und die 
sonstigen Gegenstände, die sich in der Immobilie befinden, aussondern will und 
er ohnehin eine so enge Beziehung zum Erblasser hatte, dass er sich der persön-
lichen Auseinandersetzung mit dem Nachlass aus Pietätsgründen nicht entziehen 
will. Das ist bei Abkömmlingen des Erblassers als Erben regelmäßig zu erwar-
ten.

Jährlich soll es in der EU etwa 450.000 Erbfälle – das sind etwa 5–10  % aller 
Erbfälle – mit Auslandsberührung geben, die einen Gesamtwert von ca. 123 Mil-
liarden Euro haben.4 In Anbetracht der stetig wachsenden Mobilität5 innerhalb 
der EU und der Flüchtlingsströme nach Europa ist zu vermuten, dass die Anzahl 
der internationalen Erbfälle künftig noch steigen wird oder zumindest konstant 
bleibt. Für die Erben, die sich mit dem Nachlass auseinanderzusetzen haben, 
ändert der internationale Charakter des Erbfalls nichts an ihren Interessen, die 
gleichermaßen auch bei rein inländischen Nachlassabwicklungen maßgeblich 
sind. Die Erben wollen möglichst einfach, schnell und kostengünstig den Nach-
lass abwickeln.6 Der internationale Charakter des Erbfalls erschwert in aller Re-
gel zunächst die tatsächliche Inbesitznahme desjenigen Teils des Nachlasses, der 

3 Mögliche weitere Kriterien, die die Komplexität der Nachlassabwicklung beeinflussen 
können, sind etwa die Größe und Belegenheit des Nachlassvermögens, die persönlichen Vor-
aussetzungen der Berechtigten (junge, ältere, langwierige Erben; Aufenthaltsort der Erben), 
bisweilen auch die wirtschaftliche und politische Situation im Zeitpunkt des Erbfalls.

4 Pressemitteilung der Europäischen Kommission, IP/12/576, vom 7.6.2012.
5 So auch prognostizierend für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner im Rahmen des 

internationalen Familienrechts Buschbaum, GPR 2014, 4.
6 Vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2016 – XI ZR 440/15, BGHZ 209, 329 (334) = NJW 2016, 2409 

(2410); BGH, Urt. v. 7.6.2005 – XI ZR 311/04, NJW 2005, 2779 (2780); Wagner, DNotZ 2010, 
506 (507 f.).
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für die Erben aufgrund seines Belegenheitsorts nicht unmittelbar greifbar ist, 
unabhängig davon, ob der Erbfall kollisionsrechtlich problematisch ist oder 
nicht.7 Kommt dem Erbfall der internationale Charakter nur deshalb zu, weil der 
Erblasser eine Rechtswahl zugunsten seines Heimatrechts getroffen hat, wird die 
Nachlassabwicklung für die Erben nicht unwesentlich komplexer, wenn sie mit 
dem gewählten Recht und dessen Implikationen für die Nachlassabwicklung 
nicht vertraut sind. Während die konkrete Durchführung der Nachlassabwick-
lung von den Umständen des Einzelfalls abhängt, steht zu Beginn die Frage nach 
den Instrumenten, mit denen die Nachlassabwicklung tatsächlich und – wichti-
ger – mit rechtlicher Absicherung betrieben werden kann.

II. Erforderlichkeit eines Nachweises des Erbrechts und sonstiger 
Berechtigungen

Der Tod einer Person ist für den Rechtsverkehr zunächst nicht erkennbar. Die 
Manifestation des Todes einer Person in einer förmlichen Art gelingt z.B. mit 
einer Sterbeurkunde8 oder mit einer Todeserklärung9. Die Manifestation erb-
rechtlicher Berechtigungen bedarf gleichfalls einer Verkörperung in einem phy-
sischen Papier. Der Tod einer Person bildet ein Faktum, das Einfluss auf die 
Rechtsverhältnisse des nunmehrigen Erblassers hat, als dessen Gesamtrechts-
nachfolger in die gesamte Rechtsstellung des Erblassers eintreten.10 Das Vertrau-
en auf dieses Faktum, das dem Rechtsverkehr – plastisch formuliert – durch das 
Gerede von Erbprätendenten beigebracht wird, ohne einen förmlichen Nachweis, 
gleichgültig zunächst, wie dieser Nachweis verfahrensrechtlich entsteht, ist äu-
ßerst rechtsunsicher, gerade wenn sich im Nachgang herausstellt, dass die redse-
ligen Erbprätendenten niemals Erben waren.

Fast jeder Mitgliedstaat sieht zumindest die Möglichkeit der Einholung eines 
förmlichen Papiers, des sog. Erbnachweises, vor.11 Die Funktion des Erbnach-
weises spiegelt sich vornehmlich in den ihr zugewiesenen Wirkungen wider, die 
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat teilweise erheblich variieren, weil seine kon-
krete Ausgestaltung maßgeblich vom jeweiligen Erbrechtssystem abhängt.12 All-
gemein lässt sich festhalten, dass der Erbnachweis entsprechend seinem Wortlaut 
bezweckt, seinen Inhaber für die Nachlassangelegenheiten zu legitimieren.13 Die 
potentiellen Wirkungen, die einem Erbnachweis zugewiesen werden können, 

7 Vgl. Ferid, in: FS Cohn, 1975, 31.
8 Vgl. §  60 PStG im deutschen Recht.
9 Vgl. §  9 VerschG im deutschen Recht.
10 Vgl. §  1922 Abs.  1 BGB im deutschen Recht.
11 Vgl. zu ausgewählten mitgliedstaatlichen Erbnachweisen das 2. Kap., A., II., S.  17 ff.
12 HWBEuP/Wenckstern, S.  413 f.
13 Vgl. für den Erbschein Lieder, Jura 2010, 801.
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stecken eine große Bandbreite ab und erfassen die materielle Rechtskraft, Gut-
glaubenswirkungen, widerlegliche Erbvermutungen, die Möglichkeit des Scha-
densersatzes bei fehlerhafter Sachverhaltsdokumentation sowie die Sachver-
haltsdokumentation ohne Richtigkeitsgewähr.14 Wenngleich der Nachweis des 
Erb rechts der Erben in der Praxis die größte Rolle spielt, darf nicht übersehen 
werden, dass auch andere Beteiligte in der Nachlassabwicklung eines förmlichen 
Dokuments bedürfen. So sollte ein Testamentsvollstrecker, der vom Erblasser 
durch Verfügung von Todes wegen mit der ordnungsgemäßen Verwaltung des 
Nachlasses betraut wird, gleichermaßen seine Befugnisse im Rechtsverkehr 
nachweisen können.15

Der Nachweis des Erb rechts und sonstiger Berechtigungen am Nachlass er-
streckt sich grundsätzlich auf den ganzen Erbfall, mithin auf das ganze Nachlass-
vermögen. Daher könnte der Erbe aus dem Eingangsbeispiel versuchen, mithilfe 
des finnischen Erbnachweises seine Erbenstellung vor der portugiesischen 
Grundbuchbehörde nachzuweisen, um als Eigentümer des Nachlassgrundstü-
ckes in das Grundbuch eingetragen zu werden. Da zwei Rechtsordnungen – die 
finnische und die portugiesische – kollidieren, stellen sich eine Vielzahl rechtli-
cher Fragen im Hinblick darauf, ob und inwieweit der Nachweis der Erbenstel-
lung in Portugal gelingen mag. Die Verwendung eines Erbnachweises in einem 
anderen Staat vereint insbesondere ein Gemenge internationalprivatrechtlicher 
und internationalzivilverfahrensrechtlicher Problemstellungen, weil sie die Au-
tonomie dieses Staates tangiert; der Staat kann grundsätzlich selbst entscheiden, 
wie er mit dem ausländischen Erbnachweis insbesondere in wirkungsrechtlicher 
Hinsicht umgeht. Die Problematik ist im Bereich der Anerkennung ausländischer 
Urteile bzw. Entscheidungen, wie sie im deutschen autonomen Recht in §  328 
ZPO oder §  108 FamFG normiert ist, angesiedelt. Im europäischen Kontext ver-
lagert sich das Gemenge noch auf eine höhere Ebene, als im Hinblick auf das 
IPR und IZVR nicht ein einzelner Staat, sondern ein Staatenverbund betrachtet 
werden muss.

14 So HWBEuP/Wenckstern, S.  413, allerdings ohne Erbnachweise bestimmter Staaten zu 
bezeichnen. Die Möglichkeit des Schadensersatzes bei fehlerhafter Sachverhaltsdokumen ta-
tion sieht etwa das französische Recht mit seinem acte de notoriété. Ein Notar, der die Urkunde 
pflichtwidrig unrichtig ausstellt, ist zum Schadensersatz verpflichtet, vgl. Kleinschmidt, 
 RabelsZ 77 (2013), 723 (729) in Fn.  18 m.w.N. Gleiches gilt für die belgische Notorietätsur-
kunde, wenn der Notar seine Ermittlungs- und Prüfungspflichten verletzt, vgl. Hertel, in: FS 
Fessler, 2012, 157 (182).

15 Im deutschen Recht gelingt dies mit einem Testamentsvollstreckerzeugnis gemäß §  2368 
BGB, das bei einer extensiven Auslegung wohl noch unter den Begriff des Erbnachweises ge-
fasst werden kann, zumindest jedoch funktionelle Äquivalenz zu ihm besitzt.
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III. Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses  
in der Europäischen Union

Der Unionsgesetzgeber hat mit der Europäischen Erbrechtsverordnung (EuErb-
VO)16, die am 17.8.2015 in Kraft getreten ist, nach den Rom-Verordnungen17  
das vierte kollisionsrechtliche Instrument im Rahmen der justiziellen Zusam-
menarbeit in Zivilsachen geschaffen. Die EuErbVO gilt für alle Mitgliedstaaten 
außer das Vereinigte Königreich und Irland (vgl. ErwG 82) sowie Dänemark 
(vgl. ErwG 83).18 Die EuErbVO wurde zum damaligen Zeitpunkt als das bisher 
ambitionierteste Projekt im Hinblick auf den Rechtsvereinheitlichungsprozess in 
der EU angesehen.19 Sie hebt sich von den anderen Verordnungen dahingehend 
ab, als sie neben dem Erbkollisionsrecht zugleich die internationale Zuständig-
keit für Erbsachen vereinheitlicht. Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersu-
chung steht die Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses20, das wie 
das Kollisionsrecht und das Zuständigkeitsrecht eine wesentliche Säule des eu-
ropäischen internationalen Erb rechts bildet. Mitunter wird das Zeugnis als „Mei-
lenstein“21 und als kleiner „Quantensprung“22 in der Europäisierung des IPR 
betitelt.23 Aus praktischer Sicht wird die Einführung des Zeugnisses als Legiti-
mationspapier für den Zugriff auf den Nachlass in jedem Mitgliedstaat als „Ver-
wirklichung eines europäischen Wunschtraums“24 eingeordnet. Ein besonderes 

16 Verordnung (EU) Nr.  650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 
2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen 
sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses.

17 Verordnung (EG) Nr.  593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom I-VO“); Ver-
ordnung (EG) Nr.  864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über 
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II-VO“); Verord-
nung (EU) Nr.  1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung einer Verstärk-
ten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendenden Rechts („Rom III-VO“).

18 Wenn deshalb in der vorliegenden Arbeit von „Mitgliedstaaten“ gesprochen wird, sind 
alle Mitgliedstaaten außer das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark gemeint.

19 Müller-Lukoschek, NotBZ 2014, 361 (372).
20 Nachfolgend wird der Begriff „Europäisches Nachlasszeugnis“ zur besseren Lesbarkeit 

mit dem Begriff „Zeugnis“ (wie es auch der Verordnungstext handhabt) abgekürzt (außer in 
den Überschriften).

21 Dörner, ZEV 2012, 505 (512).
22 Dutta, FamRZ 2013, 4 (14).
23 Die Idee eines internationalen Erbnachweises war kein Novum, vgl. im Hinblick auf den 

supranationalen Erbnachweis nach dem Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über 
die internationale Verwaltung von Nachlässen das 6. Kap., E., S.  522 ff.

24 Süß, ZEuP 2013, 725 (728); zustimmend Wittwer, AnwBl 2015, 87.
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Merkmal ist ferner, dass das Zeugnis als 29. Regime25 ausgestaltet ist. All diese 
mit einem positiven Unterton verbundenen Paraphrasen deuten bereits auf eine 
Schlüsselstellung des Zeugnisses in der Gesamtkonzeption der EuErbVO und 
seiner hervorragenden Bedeutung für die Erleichterung der internationalen 
Nachlassabwicklung hin.26

Das Zeugnis bettet sich entsprechend seiner Schlüsselstellung in die EuErbVO 
ein und muss daher stets von der Gesamtkonzeption der EuErbVO her interpre-
tiert werden: Sowohl das Kollisionsrecht (Art.  67 Abs.  1, 68 lit.  i EuErbVO) als 
auch die Vorschriften zur internationalen Zuständigkeit (Art.  64 i.V.m. Art.  4, 7, 
10, 11 EuErbVO) schlagen auf das Zeugnis durch. Die Vorschriften zur Anerken-
nung von Entscheidungen nach Art.  39 ff. EuErbVO und zur Annahme öffentli-
cher Urkunden nach Art.  59 EuErbVO beeinflussen ebenfalls das Zeugnis – zu-
mindest in dessen Auslegung und Interpretation im Lichte der Freizügigkeit mit-
gliedstaatlicher Erbnachweise unter der EuErbVO. Im Zeugnis kumuliert sich 
gewissermaßen eine Bandbreite von Regelungen der EuErbVO, was in Anbe-
tracht seiner Funktion als europäischer Erbnachweis, der den Erbfall gleichsam 
dokumentarisch zusammenfasst, nicht anders zu erwarten war.

Die praktischen, rechtlichen und politischen Dimensionen, die das Zeugnis 
mit sich bringt, sind vielfältig. Der Unionsgesetzgeber hat eine Zweckbestim-
mung in Art.  63 Abs.  1 EuErbVO unternommen, wonach das Zeugnis dazu dient, 
durch Erben, Vermächtnisnehmer mit unmittelbarer Berechtigung am Nachlass, 
Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter, die sich in einem anderen Mit-
gliedstaat auf ihre Rechtsstellung berufen oder ihre Rechte als Erben oder Ver-
mächtnisnehmer oder ihre Befugnisse als Testamentsvollstrecker oder Nachlass-
verwalter ausüben müssen, verwendet zu werden. Daran zeigt sich bereits die 
Reichweite des praktischen Nutzens des Zeugnisses für seine Adressaten und 
den Rechtsverkehr. In Anbetracht des Umstandes, dass der Inhalt des Zeugnisses 
maßgeblich vom Erbstatut abhängig ist (Art.  67 Abs.  1, 68 lit.  i EuErbVO), sind 
mitgliedstaatliche erbrechtliche Einflüsse nicht zu bestreiten. Sichtbar wird die-
ser Einfluss allerdings nicht nur am Zeugnis selbst, sondern auch an den anderen 
Säulen der EuErbVO. Im Kollisionsrecht ist etwa die Wende zum Aufenthalts-
prinzip zu nennen, die eine eindeutige Absage an das Staatsangehörigkeitsprin-

25 Unionale Rechtsinstrumente, die dem 29. Regime gehören, zeichnen sich dadurch aus, 
dass deren Regelungen bezwecken, durch ein inhaltlich überlegenes Regime des Unionsrechts 
die nationalen Regelungen möglichst schonend abzulösen, so Hess/Jayme/Pfeiffer, Heidel-
berg-Stellungnahme, S.  50 in Fn.  184 (freilich noch als 28. Regime bezeichnet, da der EU zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Stellungnahme 27 Mitgliedstaaten angehörten). Kritisch zur Ter-
minologie und Begrifflichkeit Basedow, in: FS Säcker, 2011, 29 (33).

26 Vgl. ErwG 67 S.  1 („zügige, unkomplizierte und effiziente Abwicklung einer Erbsache 
mit grenzüberschreitendem Bezug innerhalb der Union“).
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zip, das im autonomen Erbkollisionsrecht vieler Mitgliedstaaten galt,27 darstellt. 
Im internationalen Zuständigkeitsrecht sei beispielsweise auf die Funktion von 
Notaren bei der Ausübung gerichtlicher Funktionen hinzuweisen (ErwG 20, 21, 
22). Die überaus heterogenen Erbrechtssysteme der Mitgliedstaaten in der Ver-
ordnung bzw. in der Ausgestaltung des Zeugnisses möglichst interessengerecht 
und konsensual zusammenzuführen, war eine große und ehrgeizige Aufgabe, de-
ren Erfüllung viele Kompromisse einforderte.28 Das lässt sich etwa an der end-
gültigen Ausgestaltung des erbrechtlichen Gutglaubensschutzes, der durch das 
Zeugnis vermittelt wird (Art.  69 Abs.  3, Abs.  4 EuErbVO), festmachen: Sie ist 
das Ergebnis eines Kompromisses29, das dennoch für jene Mitgliedstaaten, deren 
Erbnachweis den Rechtsverkehr vergleichsweise schwach schützt und die des-
halb durch die Eröffnung des Gutglaubensschutzes eine zu starke Belastung des 
wahren Berechtigten befürchten, nicht ganz genehm sein mag. Darüber hinaus 
wurde die Einführung des Zeugnisses mit seinen internationalprivatrechtlichen 
Implikationen – vor allem dem Primat des Aufenthaltsprinzips sowie der Einheit 
des Erbstatuts und der damit einhergehenden Abkehr vom lex fori-Prinzip für das 
Abwicklungsstatut und von der lex rei sitae-Regel für unbewegliches Nachlass-
vermögen – als so bahnbrechend und einschneidend rezipiert, dass das Vereinig-
te Königreich aus diesen Gründen nicht an der EuErbVO teilnehmen wollte.30 Es 
zeigt sich, dass hinter der Einführung des Zeugnisses besondere Brisanz steckt, 
die bei der Auslegung und Interpretation des Zeugnisses immer wieder vergegen-
wärtigt werden sollte.

IV. Relevanz des Europäischen Nachlasszeugnisses in Deutschland

Die deutsche Bundesregierung prognostiziert in ihrer Begründung zum Entwurf 
eines Gesetzes zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften 
zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften anlässlich der Durch-
führungsgesetzgebung zur EuErbVO, dass jährlich etwa 6000 Zeugnisse von den 
Nachlassgerichten ausgestellt und im Nachgang ggf. berichtigt, geändert oder 
widerrufen werden.31 Bedenke man darüber hinaus die Verfahren zur Erteilung 
einer beglaubigten Abschrift, zur Verlängerung der Gültigkeitsfrist einer beglau-
bigten Abschrift eines Zeugnisses oder zur Aussetzung der Wirkungen eines 
Zeugnisses, erhöhe sich die Zahl der Verfahren in Bezug auf das Zeugnis auf 

27 Vgl. z.B. Art.  25 EGBGB a.F., Art.  28 österreichisches IPRG a.F., Art.  46 italienisches 
IPRG a.F.

28 Vgl. etwa Lechner, DNotZ-Sonderheft 2016, 102 (106 f.).
29 Hierzu näher unten im 3. Kap., D., III., 2., a), S.  287 ff.
30 Siehe unten im 5. Kap., C., IV., 2., S.  438 ff.
31 RegE, BT-Drs. 18/4201, 41.
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etwa 7000.32 Die auf den ersten Blick verblüffend geringe Anzahl sei darin be-
gründet zu sehen, dass sich in den schätzungsweisen 60000 Erbfällen mit Bezug 
zum EU-Ausland pro Jahr in Deutschland der Bedarf für die Verwendung eines 
Zeugnisses in überschaubaren Grenzen hält.33 Grund hierfür sei zum einen die 
Tatsache, dass selbst ein Erbschein nur rund in einem Viertel der Erbfälle in 
Deutschland beantragt wird.34 Zum anderen falle die Erforderlichkeit der Ver-
wendung eines Zeugnisses deshalb oftmals weg, weil der internationale Charak-
ter des Erbfalls schlicht darin liege, dass ein EU-Ausländer in Deutschland ver-
stirbt und nur Vermögen in Deutschland hinterlässt oder weil Nachlassvermögen 
im EU-Ausland belegen ist, für das ein Schutz über das Zeugnis nicht notwendig 
ist, z.B. bei Belegenheit ausschließlich von Privatbesitz des Erblassers im 
EU-Ausland.35 Statistische Erhebungen im Hinblick auf die Nachfrage nach ei-
nem Zeugnis in Deutschland liegen bedauerlicherweise (noch) nicht vor. Für die 
praktische und rechtliche Relevanz des Zeugnisses hat die Betrachtung der deut-
schen Einschätzung natürlich wenig Aussagekraft, da das Zeugnis in allen Mit-
gliedstaaten zur Verfügung steht.

B. Gegenstand, Methodik und Eingrenzung der Untersuchung

I. Untersuchungsgegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist das Zeugnis als europäisches Rechtsinstrument 
in der internationalen Nachlassabwicklung. Die (internationale) Nachlassab-
wicklung umfasst indes weit mehr als nur die Verwendung eines europäischen 
Erbnachweises. Sie beinhaltet namentlich auch Rechtsfragen der Art und Weise 
des Erwerbs der Erbschaft, der Erbengemeinschaft, der Erbenhaftung oder der 
Testamentsvollstreckung.36 Allgemein fallen in die Nachlassabwicklung alle 
Vorgänge, die zwischen dem Erbfall und der Ausschüttung des Nachlasses an die 
Berechtigten geschehen.37 Wenngleich sich aber die vorliegende Untersuchung 
auf das Zeugnis fokussiert, kommt den verschiedenen Stadien der Nachlassab-
wicklung auch im Zusammenhang mit dem Zeugnis Bedeutung zu, wenn dieses 
etwa die Erbquoten für die Auseinandersetzung der Miterben einer Erbenge-
meinschaft festhält. Die Untersuchung befasst sich im Schwerpunkt mit der Wir-

32 RegE, BT-Drs. 18/4201, 41.
33 RegE, BT-Drs. 18/4201, 41.
34 RegE, BT-Drs. 18/4201, 41.
35 RegE, BT-Drs. 18/4201, 41.
36 Vgl. Staudinger/Dörner, Art.  25 EGBGB Rn.  21.
37 Ferid, in: FS Cohn, 1975, 31 (32).



9B. Gegenstand, Methodik und Eingrenzung der Untersuchung

kungskonzeption des Zeugnisses, in der sich der Nutzen für den europäischen 
Rechtsraum maßgeblich widerspiegelt, aber auch mit verfahrensrechtlichen As-
pekten sowie mit überschießenden europäischen und internationalen Dimensio-
nen, die sich am Zeugnis manifestieren.

II. Rechtsvergleichende Methodik

In Anbetracht der Koexistenz von Zeugnis und nationalen Erbnachweisen gemäß 
Art.  62 Abs.  3 S.  1 EuErbVO38 und der Inlandswirkung des Zeugnisses gemäß 
Art.  62 Abs.  3 S.  2 EuErbVO39 bedient sich die Untersuchung für die wirkungs- 
und verfahrensrechtlichen Aspekte der rechtsvergleichenden Methodik. Für den 
Rechtsvergleich wird die deutsche und österreichische Rechtsordnung herange-
zogen, so dass der Erbschein respektive der Einantwortungsbeschluss untersucht 
werden. Der Erbschein und der Einantwortungsbeschluss stellen Erbnachweise 
im engeren Sinne dar, da die deutsche und österreichische Rechtsordnung sie mit 
dem Regelungsziel geschaffen haben, das Erb recht formalisiert nach außen zu 
dokumentieren. Die Besonderheit der vorliegenden rechtsvergleichenden Be-
trachtung liegt darin, dass nicht (nur) mehrere Rechtsordnungen, die auf einer 
Ebene stehen, verglichen werden (Vergleich mehrerer mitgliedstaatlicher Rechts-
ordnungen), sondern mit dem europäischen Recht darüber hinaus eine supranati-
onale Rechtsordnung beteiligt ist. Das impliziert im Allgemeinen Wechselwir-
kungen und Überlappungen insoweit, als das europäische Recht das deutsche 
und österreichische Recht durchdringt.

III. Eingrenzung der Untersuchung

Die Möglichkeit des Nachweises des Erb rechts verschaffen nicht nur Erbnach-
weise im engeren Sinne, die ausschließlich in der rechtsvergleichenden Betrach-
tung berücksichtigt werden, sondern auch andere Rechtsinstitute, die grundsätz-
lich anderen Zwecken dienen und mit unterschiedlichen Wirkungen versehen 
sind (Erbnachweise im weiteren Sinne). Der Begriff „Erbnachweis“ ist untechni-
scher Natur40, weil ihn das Gesetz nicht verwendet (gleichwohl verwendet ihn 
der Privatrechtsverkehr41). Dies erlaubt es aber zur besseren Kategorisierung, 
zwischen Erbnachweisen im engeren und weiteren Sinne zu unterscheiden. Vor-
ab ist es deshalb erforderlich, eine Eingrenzung und Abgrenzung in Bezug auf 

38 Siehe hierzu unten im 2. Kap., D., II., S.  35 ff.
39 Siehe hierzu unten im 3. Kap., A., VII., S.  55 ff.
40 So HWBEuP/Wenckstern, S.  413.
41 Vgl. z.B. Nr.  5 Abs.  1 der AGB der Stadtsparkasse München, Fassung vom April 2021, 

abrufbar unter: <https://www.sskm.de/content/dam/myif/ssk-muenchen/work/dokumente/pdf/
vertragsbedingungen/AGB.pdf> (zuletzt abgerufen: 15.7.2021).
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die Erbnachweise im engeren Sinne zu unternehmen. Aus deutscher Perspektive 
lassen sich für gewöhnlich drei verschiedene Erbnachweisstufen unterscheiden: 
Auf der höchsten Stufe steht der Erbschein mit der stärksten Legitimationskraft 
aufgrund der Wirkungen gemäß §§  2365 ff. BGB (und auf mindestens annähernd 
gleicher Stufe ist nunmehr auch das Zeugnis zu verorten42); ihm folgen mit ähn-
licher, gleichwohl schwächerer Legitimationskraft Erbverträge (§§  2274 ff. 
BGB) und öffentliche Testamente (§  2232 BGB); zuletzt ist das privatschriftliche 
Testament als schwächster Erbnachweis zu nennen.43 Ferner können post- und 
transmortale Vollmachten in der Nachlassabwicklung eine Rolle spielen.44 Alle 
diese Erbnachweisformen – den Erbschein allerdings ausgeschlossen – haben 
nicht primär die Funktion, das Erb recht nachzuweisen. Das öffentliche und pri-
vatschriftliche Testament dient der Bestimmung einer gewillkürten Erbfolge 
durch den Erblasser. Erst aus dem Testament ergibt sich die tatsächliche Erbfol-
ge, die die gesetzliche Erbfolge (ggf. partiell) verdrängt, und erst sekundär und 
mittelbar kann darin auch der Nachweis des Erb rechts gesehen werden, sofern 
keine Zweifel an der Erbfolge bestehen. Da insbesondere die Errichtung privat-
schriftlicher Testamente mit gewissen Risiken (z.B. Fälschung der Verfügung 
von Todes wegen, Unwirksamkeit der Verfügung von Todes wegen aufgrund 
 eines Formmangels, Möglichkeit des Vorliegens anderer abweichender Verfü-
gungen von Todes wegen sowie Gefahr der Rechtsunkenntnis und unklarer For-
mulierungen) behaftet ist, sind privatschriftliche Testamente zum zuverlässigen 
Nachweis des Erb rechts kaum geeignet.45 Dies auch deshalb, weil sich der Vor-
lage eines privatschriftlichen Testaments nicht entnehmen lässt, ob nicht eine 
zeitlich vorrangige Verfügung von Todes wegen existiert, nach der sich die Erb-
folge zu bestimmen hat.46 Eine Ausnahme stellen öffentliche Testamente dar, die 
mit bestimmten Errichtungsgarantien verbunden sind.47 Ähnliches gilt für Erb-
verträge.48 In eine andere Kategorie sind die post- und transmortalen Vollmach-
ten auf bestimmte Vermögenspositionen bzw. Rechtsgeschäfte über das Vermö-

42 Diese Aussage ist die Synthese der rechtsvergleichenden Untersuchungen in dieser Ar-
beit.

43 Kroiß, NJW 2016, 2411; zu dieser Entscheidung im Kontext der Legitimationswirkung 
des Erbscheins ausführlich unten im 3. Kap., B., III., 1., d), cc), S.  185 ff.; vgl. auch Günther, 
NJW 2013, 3681 f.

44 Vgl. hierzu Kroiß/Horn, NJW 2013, 516 f.
45 Vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2016 – XI ZR 440/15, BGHZ 209, 329 (335) = NJW 2016, 2409 

(2410 f.).
46 Soutier, Die Geltung deutscher Rechtsgrundsätze im Anwendungsbereich der Europäi-

schen Erbrechtsverordnung, S.  291.
47 Vgl. BGH, Urt. v. 7.6.2005 – XI ZR 311/04, NJW 2005, 2779; zustimmend Lieder, Jura 

2010, 801.
48 Vgl. OLG München, Beschl. v. 28.10.2015 – 34 Wx 92/14, NJW-RR 2016, 523.
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administration 440, 441
Anerkennung 
– einer Entscheidung 408–411
– faktische 30–31, 417–418
– rechtliche 27–29
– des Europäischen Nachlasszeugnisses 

durch die Schweiz 433–438
– des Europäischen Nachlasszeugnisses 

durch England und Wales 438–443
– des Europäischen Nachlasszeugnisses 

durch Kalifornien 443–446
Anerkennungsprinzip 464–465, 513–517
Annahme öffentlicher Urkunden 412–416
Anpassung 198–199, 473–474, 503–506
Aufrechnung 129–130
Ausgleichsansprüche
– Amtshaftungsanspruch 108, 165
– Ansprüche aus Geschäftsführung ohne 

Auftrag 106, 116, 159–160
– bereicherungsrechtliche Ansprüche 106–

107, 117–118, 160–161
– deliktische Ansprüche 106, 116, 160
– Erbschaftsanspruch 107–108, 161
Ausstellungsbehörde 47–48, 216–218
– siehe auch Gericht
– siehe auch Notar

Banken
– Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Banken 181–185
– Vorlagerecht 182–184, 187
Beweiskraft
– formelle 254–255, 267, 412–417, 509

Einantwortung
Einantwortungsbeschluss 44–45, 67–68, 

361–364
– Gutglaubenswirkung 108–118

– Legitimationswirkung 188–194
– Vermutungswirkung 68–71
Entscheidungseinklang
– europäischer 469, 475–486, 486–489
Erbe
– Erbeserbe 333, 345
– Ersatzerbe 333, 342–343
– Miterbe 333, 342, 356–359
– Nacherbe 177, 180, 333, 342–343
– Vorerbe 177, 180, 333, 342–343
Erbnachweis
– Finnland 23–24
– Frankreich 19–20
– Griechenland 18
– Italien 20
– konvergierende Erbnachweise 261–268
– Niederlande 21
– Portugal 18–19, 21–22
– Schweden 23
– Spanien 22
Erbprätendentenstreit 64–66, 71, 84–85
Erbschaftsbesitzer 116–117
Erbschaftskäufer 335–336, 345
Erbschaftsklage 282–285
Erbschein
– Arten 355–361
– Einziehung 270–278
– Erbscheinsverfahren 374–376, 387–388
– Gutglaubenswirkung 88–108
– Kraftloserklärung 278–279
– Legitimationswirkung 171–188
– Vermutungswirkung 60–66
Erbvertrag 10, 418
Erfüllung
– Erfüllungssurrogate 129–130
Europäisches Nachlasszeugnis
– Änderung 293–307
– Aussetzung der Wirkungen 307–312
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– beglaubigte Abschriften als Rechts-
scheins träger 285–286

– Gutglaubenswirkung 118–166
– Legitimationswirkung 194–213
– Rechtsnatur 58–59
– Vermutungswirkung 72–85
– Widerruf 293–307

Firmenbuch 191–192
Freizügigkeit 1–3
– Freizügigkeit mitgliedstaatlicher 

Erbnachweise 399–405

Gericht 47–48, 217–218
– siehe auch Ausstellungsbehörde
grant of probate 439–443
Grundbuch 95, 100–101, 104–105
Grundbuchamt 172–177
Grundbuchgericht 189–191
Gültigkeitsfrist 145, 169, 287–290
Güterstand
– Gütergemeinschaft 502
– Zugewinnausgleich 503–506
– Zugewinngemeinschaft 493–499
Gutglaubenswirkung
– Einantwortungsbeschluss 108–118
– Erbschein 88–108
– Europäisches Nachlasszeugnis 118–166

Haager Nachlasszeugnis 522–532
Handelsregister 178–180

Inlandswirkung 55–58, 420–421, 426, 456

Legitimationswirkung
– Einantwortungsbeschluss 188–194
– Erbschein 171–188
– Europäisches Nachlasszeugnis 194–213
Leistung 92, 128–131

Nachlassgläubiger 334–335, 340, 348
Nachlassvermögen 124–125
Nachlassverwalter 334, 346–348
Notar 19–22, 47–48, 491, 505
– siehe auch Ausstellungsbehörde

ordre public 396–398, 474, 516

personal representative 443–444
Personenstandsurkunde
– europäische 506–522
Pflichtteilsberechtigte 335, 340, 348–349
Prinzip der Koexistenz 35–37, 243, 402, 

521

Qualifikation
– des pauschalierten Zugewinnausgleichs 

nach § 1371 Abs. 1 BGB 494–499

Rechtsinstrumente
– unionale 452–461
Rechtswahl 462–463, 506
Rucksacktheorie 38–40

Staatsvertrag
– Deutsch-iranisches Niederlassungsabkom-

men vom 17.2.1929 472
– Deutsch-sowjetischer Konsularvertrag 

vom 25.4.1958 472
– Deutsch-türkischer Konsularvertrag vom 

28.5.1929 472
– Freundschafts- und Niederlassungsvertrag 

zwischen der Republik Österreich und 
dem Kaiserreich Iran vom 9.9.1959 473

– Freundschaftsvertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Türkischen 
Republik vom 28.1.1924 473

Substitution 29–30, 446–448

Testamentsvollstrecker 346–347

Überprüfungspflicht
– kollisionsrechtliche 475–485

Verfügung 122–128
Verlassenschaft
– Verlassenschaftsverfahren 44–45, 67–68, 

337–340
Vermächtnisnehmer 335, 346
Vermögenswert 131–133
Vermutungswirkung
– Einantwortungsbeschluss 68–71
– Erbschein 60–66
– Europäisches Nachlasszeugnis 72–85
Verweisungsprinzip 464, 467–469, 483, 

517–518
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Vindikationslegatar, siehe Vermächtnisneh-
mer

Vollmacht
– postmortale 10–11, 418–419
– transmortale 10–11, 418–419

Vorfragen 470–471, 487

Zugewinnausgleich, siehe Güterstand
Zuständigkeit
– internationale 218–235, 330–331, 383


	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht�����������������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis����������������������������
	Erstes Kapitel: Einleitung���������������������������������
	A. Thematische Hinführung��������������������������������
	I. Einführung��������������������
	II. Erforderlichkeit eines Nachweises des Erbrechts und sonstiger Berechtigungen���������������������������������������������������������������������������������������
	III. Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses in der Europäischen Union��������������������������������������������������������������������������������������
	IV. Relevanz des Europäischen Nachlasszeugnisses in Deutschland����������������������������������������������������������������������

	B. Gegenstand, Methodik und Eingrenzung der Untersuchung���������������������������������������������������������������
	I. Untersuchungsgegenstand���������������������������������
	II. Rechtsvergleichende Methodik���������������������������������������
	III. Eingrenzung der Untersuchung����������������������������������������


	Sachregister�������������������

